
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 646/2013 DER KOMMISSION 

vom 4. Juli 2013 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 des Rates über spezifische, gegen bestimmte 
Personen und Organisationen gerichtete restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 des Rates vom 
27. Dezember 2001 über spezifische, gegen bestimmte Per
sonen und Organisationen gerichtete restriktive Maßnahmen 
zur Bekämpfung des Terrorismus ( 1 ), insbesondere auf Artikel 7, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 sind die 
zuständigen Behörden aufgelistet, denen Informationen 
und Anträge bezüglich der mit der Verordnung einge
führten Maßnahmen zu übermitteln sind. 

(2) Lettland hat die Änderung der Adressangabe seiner zu
ständigen Behörden beantragt. 

(3) Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 ist daher 
entsprechend zu ändern — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 wird gemäß 
dem Anhang dieser Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 4. Juli 2013 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Leiter des Dienstes für außenpolitische Instrumente
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( 1 ) ABl. L 344 vom 28.12.2001, S. 70.



ANHANG 

Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 wird wie folgt geändert: 

Die Adressangabe unter der Überschrift „Lettland“ wird wie folgt ersetzt: 

„Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija 
K.Valdemāra iela 3 
Rīga LV-1395, Latvija 
Tel: (+371) 67 016 201 
Fax: (+371) 67 828 121 
mfa.cha@mfa.gov.lv 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests 
Raiņa bulvāris 15 
Rīga LV-1050, Latvija 
Tel: (+371) 67 044 430 
Fax: (+371) 67 324 497 
kd@kd.gov.lv“
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